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§ 4 GSA Anforderungen an die
Geschäftsleiter

 GSA - Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die Geschäftsleiter der Abbaueinheit müssen zuverlässig und fachlich geeignet sein. Es darf kein Umstand

vorliegen, der geeignet scheint, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen oder der das Entstehen von

Interessenkonflikten befürchten lässt.

2. (2)Die Geschäftsleiter haben beim Portfolioabbau ehrlich, redlich und professionell im Interesse einer

bestmöglichen Vermögensverwertung vorzugehen. Interessenkonflikte im Rahmen der Maßnahmen der

Geschäftsführung sind zu vermeiden. Ist ein Interessenkonflikt unvermeidbar, ist dies unverzüglich an den

Aufsichtsrat zu berichten. Eine Maßnahme der Geschäftsführung, die mit einem Interessenkonflikt behaftet ist,

darf nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats erfolgen.
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